
Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 
 
Gemeindewahl 2026 
 
 
 
 
 

Nachrücken eines Bewerbers der CDU-Fraktion  
 
 
Herr Andreas Witz hat bedingt durch seine Wahl zum ehrenamtlichen Beigeordneten 
am 23. April 2026 auf sein Mandat als Gemeindevertreter verzichtet. 
Gemäß § 34 Abs. 1 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes tritt danach der noch  
nicht berufene Bewerber 
 

Herr Martin Höhmann 
 
an seine Stelle. 
 
Gegen diese Feststellung kann jede/jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises in den 
zwei Wochen nach Bekanntmachung Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung einzureichen. 
 
 
Niestetal, 5. Mai 2026 
 
Die stellvertretende Gemeindewahlleiterin 
der Gemeinde Niestetal 
 
 
 
 
Maureen Aliasl 
 
 


